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Der schweizerische Stinderat

Von Gion Darms

Der Kanton Graubiinden wird dieses Jahr
die Ehre haben, in der Person von Herrn
Stinderat Dr. Arno Theus den Prisidenten
des Stinderates stellen zu diirfen. Es ist dar-
um sicher nicht abwegig, dem Stinderat im
diesjihrigen Biindner Jahrbuch eine kurze
Wiirdigung zu widmen.

Stellung im System

Die Schweiz ist gemaf$ Art. 1 der Bundes-
verfassung ein Bundesstaat, der durch die
souveranen Kantone und Halbkantone gebil-
det wird. Demzufolge versteht es sich, dafs
die Schweizerkantone in der obersten Bundes-
behorde, in der Bundesversammlung, als sol-
che vertreten sind und vertreten sein wol-
len. In voller Erkenntnis und Anerkennung
dieses Umstandes bestimmt Art. 71 der Bun-
desverfassung:

«Unter Vorbehalt der Rechte des Volkes
und der Kantone wird die oberste Gewalt
des Bundes durch die Bundesversammlung
ausgelibt, welche aus zwei Abteilungen be-
steht:

A. aus dem Nationalrat,

B. aus dem Stdnderat.»

Der Nationalrat wird aus 200 Abgeordne-
ten des schweizerischen Volkes gebildet. Die
Sitze werden unter die Kantone und Halb-
kantone im Verhiltnis zu ihrer Wohnbevolke-
rung verteilt, wobei jeder Kanton und Halb-
kanton Anspruch auf mindestens 1 Sitz hat.
Die Wahlen in den Nationalrat sind sog.
direkte Wahlen. Sie finden nach dem Grund-
satz der Proportionalitdt statt. Dabei bildet

jeder Kanton und jeder Halbkanton einen
Wabhlkreis. Stimmberechtigt ist jeder Schwei-
zer minnlichen Geschlechtes, der das 20. Al-
tersjahr zuriickgelegt hat und im {ibrigen nach
der Gesetzgebung des Kantons, in dem er
seinen Wohnsitz hat, nicht vom Aktivbiirger-
recht ausgeschlossen ist. Wahlfahig als Mit-
glied des Nationalrates ist jeder stimmbe-
rechtigte Schweizerbiirger weltlichen Standes.
Solange der Bund also nur das Mainner-
stimmrecht kennt, sind auch nur Schweizer-
biirger minnlichen Geschlechtes in den Na-
tionalrat wihlbar. Die Wahl erfolgt in einer
Gesamterneuerung auf 4 Jahre.

Der Stinderat besteht aus 44 Abgeordne-
ten der Kantone. Jeder Kanton wihlt zwei
Abgeordnete, in den geteilten Kantonen je-
der Landesteil einen Abgeordneten. Wahlver-
fahren, Wahlfihigkeit und Amtsdauer wer-
den durch die Kantone geregelt. Mit Ausnah-
me der Kantone Bern und Neuenburg kennen
heute alle Kantone die Volkswahl. In den
Kantonen Bern und Neuenburg ist der Kan-
tonsrat Wahlbehorde. Bis vor kurzem wihlte
auch in den Kantonen Freiburg und Sankt
Gallen der Grofle Rat die Abgeordneten in
den Stinderat. In letzter Zeit fiihrten aber
auch diese beiden Stinde die Volkswahl ein.
Die Wahl erfolgt im Gegensatz zur Wahl des
Nationalrates iiberall nach dem Majorzsy-
stem. Damit ist auch schon gesagt, daf§ die
Zusammensetzung des Stinderates nicht der
fiir das ganze Land geltenden Parteistirke
entspricht. Das ist mit ein Grund, weshalb
der Stinderat als Institution vorwiegend von
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den Parteien, die sich in ithm untervertreten
fithlen, «unter Beschufs genommen wird». Die
Wahlfihigkeit richtet sich nach den kanto-
nalen Bestimmungen. Das hat zur Folge, dafs
die Kantone, welche das aktive und passive
Wahlrecht der Frauen kennen, auch Frauen
in den Standerat abordnen konnen. Bis jetzt
wurde aber noch keine Frau in den Stinderat
gewihlt. Weibliche Mitglieder des Stidnde-
rats sind selbstverstandlich vollwertige Rats-
mitglieder und konnen als solche wihlen und
gewihlt werden. Im Stinderat konnen sie zum
Beispiel als Mitglieder und Vorsitzende in
Kommissionen gewdhlt werden. Sie kon-
nen auch zum Ratsprasidium aufriicken. Bei
den durch die Vereinigte Bundesversammlung
zu treffenden Wahlen sind sie jedoch nach
der geltenden Ordnung nur stimmberechtigt,
nicht auch passiv wahlfihig. Bei eidg. Wah-
len und Abstimmungen konnen sie nicht
einmal aktiv mitwirken, solange der Bund
das Frauenstimmrecht nicht kennt. Das fiihrt
dazu, dafs die Abgeordnete zu einer Vorlage,
{iber die sie im Stinderat abstimmen durfte,
in der Abstimmung durch Volk und Stinde
oder nur durch das Volk nicht mit dem
Stimmzettel Stellung nehmen kann. Da die
Kantone auch die Amtsdauer bestimmen und
diese nicht in allen Kantonen gleich bemessen
ist, findet nie eine Gesamterneuerung des
Stinderates statt wie beim Nationalrat.
Einmal gewihlt, steht das Mitglied des
Stinderates dem Kanton unabhingig gegen-
{iber, wie das Mitglied des Nationalrates sei-
ner Wihlerschaft unabhingig gegentibersteht.
Gleich den Mitgliedern des Nationalrates, so
stimmen auch die Mitglieder des Stinderates
ohne Instruktionen. Sie sind nur threm Gewis-
sen verpflichtet und konnen fiir ihre Voten in
der Bundesversammlung oder in den Kom-
missionen nicht verantwortlich gemacht wer-
den. Sie schworen aber, «die Verfassung und
die Gesetze des Bundes treu und wahr zu
halten; die Einheit, Kraft und Ehre der
schweizerischen Nation zu wahren, die Un-
abhingigkeit des Vaterlandes, die Freiheit
und die Rechte des Volkes und seiner Biirger
zu schiitzen und zu schirmen und iiberhaupt
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alle tbertragenen Pflichten gewissenhaft zu
erfillen .. .».

Der Standerat steht in den gleichen Rech-
ten und Pflichten wie der Nationalrat. Als
Kollegium ist er, juristisch betrachtet, wie der
Nationalrat eine parlamentarische Kammer
des Bundes. Im Gegensatz zum Nationalrat
werden die Mitglieder des Stinderates fiir die
Sessionen von dem sie abordnenden Kanton
entschiadigt. Die Entschadigungen fiir die
Kommissionssitzungen werden dagegen wie
beim Nationalrat vom Bunde ausgerichtet.

Zusammensetzung

Anlifllich der letzten Nationalratswahlen
wihlten 14 Kantone auch gleichzeitig ihre
Stinderdte. Damals gab es einen ziemlich gro-
Ben Wechsel. Unmittelbar nach diesen Wah-
len zeigte der Stinderat in personeller Hin-
sicht folgendes Bild:

Thres Zeichens waren 15 Mitglieder Juri-
sten, 5 kamen aus dem Lehrfach, 4 waren
Nationalokonomen, 4 Kaufleute, 3 Philologen,
3 Agronomen, 3 Landwirte, 2 Notare, 2 In-
genieure, 1 Tierarzt, 1 Konstruktionschef und
einer Biacker- und Konditormeister. Von den
44 Stinderdten gehorten nicht weniger als
10 kantonalen Regierungen an. Einer war als
Gerichtsprasident und einer als Stadtprisident
titig. 17 libten einen freien Beruf aus, 3 wa-
ren gewerbetreibend, 4 unselbstindig erwer-
bend, 2 arbeiteten im Lehrfach, 3 waren prak-
tizierende Landwirte, und 2 waren als Redak-
toren titig. Einer gehorte zu den Pensionier-
ten. Das jiingste Mitglied zdhlte 43, das ilte-
ste 72 Jahre.

Zusammentritt

Gemifd Art. 1 des Geschiftsverkehrsgesetzes
versammeln sich der Nationalrat und der
Stinderat in der Regel zu den ordentlichen
Sessionen der Bundesversammlung je am er-
sten Montag der Monate Dezember, Mirz
und Juni sowie am Montag nach dem Eid-
genossischen Bettag. Zu auflerordentlichen
Sessionen werden die beiden Rite einberufen,
wenn der Bundesrat es beschliefst oder wenn



ein Viertel der Mitglieder des Nationalrates
oder 5 Kantone es verlangen. Die Einladung
erfolgt jeweilen — unter Vorbehalt der Be-
stimmungen der Artikel 12, 13 und 13bis des
Bundesgesetzes vom 26, Mirz 1934 iiber die
politischen und polizeilichen Garantien zu
Gunsten der Eidgenossenschaft — durch den
Bundesrat. Die Session beginnt stets fiir beide
Rite am gleichen Tage und wird auch am
gleichen Tage geschlossen. Es kann sich kei-
ner der beiden Rite ohne die Zustimmung
des andern auflosen oder vertagen. Das Aus-
fallen der Sitzungen an hochstens 4 aufein-
anderfolgenden Tagen gilt nicht als Verta-
gung.
Arbeitsiweise des Standerates

Der Stinderat hat die gleichen Geschifte zu
behandeln wie der Nationalrat. Wenn der
Stinderat nun mit der Behandlung seiner Ge-
schifte im Plenum rascher vorwirtskommt
als der Nationalrat, so ist dies verschiedenen
Umstanden zuzuschreiben. Im Vergleich zum
Rate der 200 ist der Stinderat ein kleines
Gremium, so dafl gar nicht so viele Reden
wie im Nationalrat gehalten werden konnen.
Im Stinderat herrscht aber auch ein sehr
niichterner Ton. Das Redebediirfnis ist nicht
besonders grofl. Man spricht sitzend vom
Platze aus, jedes Pult ist mit einem Mikro-
phon versehen. Alle Mitglieder gehoren je-
weilen gleichzeitig mehreren stindigen und
nicht stindigen Kommissionen an. Sie sind
meistens selber als Kommissionsprisidenten
durch Referate in Anspruch genommen, so
dal§ sie in der Regel kein Bediirfnis empfin-
den, unnotigerweise das Wort zu ergreifen.
Als Hausregel gilt, daf$ einer sich nur dann
zum Worte meldet, wenn er einen neuen
Gedanken in die Diskussion zu werfen hat.
Wiederholungen von Gesagtem sind verpont,
und wenn einer sich tiber diese Hausregel hin-
wegsetzt, lduft er Gefahr, dafl ein anderes
Mitglied des Rates ihm deutlich zu verstehen
gibt, daf8 weniger mehr wire. Will einer sich
nicht zum voraus den Unwillen und den Zorn
des Rates zuziehen, begniigt er sich in der
ersten Session seiner Amtstitigkeit mit der
Rolle des schweigenden Beobachters. Als ein

Ratsmitglied mit bekanntem Namen sich die-
sem Noviziat nicht fligte und schon in der
ersten Session mit seinen Belehrungen auf-
wartete, entleerte sich der Saal immer mehr,
um sich dann nach der Rede wieder zu fiil-
len. Der Stinderat ist auch schon als Ver-
waltungsrat bezeichnet worden, und diese
Bezeichnung ist sicher nicht schlecht. Viel-
leicht trigt schon seine Zusammensetzung
zu dieser Art der Geschiftsbehandlung bei.

GemifS einer anderen ungeschriebenen Sat-
zung lassen die Musterknaben im Stinderat
dem zustindigen Departementsvorsteher im-
mer das letzte Wort. Weh, wenn einer einmal
versucht, diese Regel zu durchbrechen. Ein-
mal aber meldete sich ein Mitglied, das sich
mit Bundesrat Hans Schaffner in objektiver
Weise iiber eine okonomische Frage ausein-
andergesetzt hatte, bei diesem aber auf kein
Verstindnis gestoffen war, nach dem Votum
des bundesritlichen Sprechers noch zum
Worte. Dem Prisidenten kam dieses Wort-
begehren mehr als nur ungelegen. Er durch-
bohrte den unbotmifSigen Stinderat gerade-
zu mit einem vorwurfsvollen Blick. Erst als
dieser beifiigte, er wiinsche das Wort nur fiir
eine ganz kurze Bemerkung mehr personli-
cher Natur, erhielt er es, worauf er, zu Bun-
desrat Hans Schaffner gewandt, mit lacheln-
dem Humor meinte: «Was Hanschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr.» Damit hatte
der ehemalige Artillerie-Hauptmann «Emil,
seine Schieffkunst unter Beweis gestellt, sein
Humor wurde allseits mit Humor quittiert,

Das Arbeitsklima ist im Stinderat gut. Die
Geschifte werden, von wirklich ganz verein-
zelten Ausnahmen abgesehen, in aller Ruhe
und Wiirde behandelt. Die Mitglieder sind
sich gegenseitig wohlbekannt. Personliche An-
griffe kommen praktisch nicht vor und wi-
ren verpont. Bei den Auseinandersetzungen
stehen in den allermeisten Fallen wirtschafts-
politische Fragen im Vordergrund, so daf$ die
Gruppierungen sich in der Regel zwischen
Berg und Tal, Berg- und Flachland, zwi-
schen Stadt und Land oder finanzstarken
und finanzschwachen Kantonen bilden. Selbst-
verstindlich spielen auch partei-politische
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Auffassungen eine Rolle. Sie treten aber ver-
hiltnismafig selten in den Vordergrund.

Die Verhandlungssprache ist deutsch, fran-
zosisch oder italienisch. Es wird aber nur ein
Eintretensvortrag gehalten, und zwar in der
Sprache des Referenten, wobei die Tessiner
Abgeordneten in der Regel franzosisch spre-
chen. Vortrige und Voten werden im Stin-
derat nicht iibersetzt. Ubersetzt werden nur
die Antrige.

Wihrend der Sessionen sind die Mitglieder
des Stinderates durch Plenarsitzungen bedeu-
tend weniger in Anspruch genommen als die
Mitglieder des Nationalrates. Anders verhilt
es sich hingegen mit Bezug auf die Arbeit in
den

Kommissionen.

Wie bereits erwihnt, hat der Standerat die
gleichen Geschifte zu behandeln wie der Na-
tionalrat. Im Stdnderat verteilen sich die Vor-
bereitungsarbeiten der Kommissionen aber
auf blof3 44 anstatt auf 200 Mitglieder. Wenn-
gleich der Nationalrat meistens groffere Kom-
missionen bestellt, so wird dadurch doch noch
lange kein Ausgleich geschaffen.

Der Stinderat unterscheidet zwischen stén-
digen und nicht stindigen Kommissionen. An
stindigen Kommissionen sind heute zu nen-
nen:

1. die Geschiftspriifungskommission,
2. die Finanzkommission,
3.die Kommission fiir auswirtige
Angelegenheiten,
4, die Militarkommission,
5. die Alkoholkommission,
6. die Kommission fiir Auflenwirtschaft,
7. die Eisenbahnkonzessionskommission,
8. die Bundesbahnkommission,
9. die Kommission fiir die Post-, Telefon-
und Telegrafenbetriebe,
10. die Petitionskommission.

Diese Kommissionen und ihre Prisidenten
werden vom Stinderat bestellt.

Es steht dem Stinderat frei, weitere stindi-
ge Kommissionen zu wihlen.

Einer stindigen Kommission darf ein Mit-
glied nicht linger als 6 Jahre ununterbrochen
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angehoren. Die nach sechsjihriger Zugehorig-
keit aus einer stindigen Kommission ausge-
schiedenen Mitglieder sind wahrend dreier
Jahre nicht in diese Kommission wihlbar.
Die stindigen Kommissionen konnen sich
Reglemente geben.

Die nichtstaindigen Kommissionen und ihre
Prisidenten werden vom Bureau bestellt, so-
fern der Rat nicht beschlief3st, die Wahl selber
vorzunehmen.

Besondere Bedeutung kommt in der heuti-
gen Lage der Geschiftspriifungskommission
sowie der Finanzkommission zu.

Die Geschiftspriifungskommission gliedert
sich in Sektionen, denen im Rahmen ihrer
Auftrige gegeniiber den zu kontrollierenden
Behorden und Amtsstellen die gleichen Be-
fugnisse zustehen wie der Gesamtkommission.
Die Sektionen erhalten ihre Auftrige von der
Gesamtkommission, die allein befugt ist, Be-
schliisse zu fassen. Die Geschaftspriifungs-
kommission priift die Geschaftsfiilhrung des
Bundesrates, des Bundesgerichtes, des Eidge-
nossischen Versicherungsgerichtes sowie der
Schweizerischen Verrechnungsstelle und iibt
die Kontrollfunktionen aus, die sich aus der
Oberaufsicht der Bundesversammlung tiber
die eidgendssische Verwaltung und Rechts-
pflege ergeben. Dies geschieht vorwiegend
durch laufende Kontrolle der Amtstitigkeit
der genannten Behdrden und der ihnen un-
terstellten Dienststellen sowie durch die Vor-
priiffung der alljihrlichen Geschiftsberichte
der erwihnten Behorden z. H. des Stinderats.
Mit Bundesbeschluff vom 14. Juni 1967 wurde
fiir die Geschiftspriifungskommission der bei-
den Rite ein Sekretariat eingefithrt. Dieses
besorgt die Kanzleigeschifte und steht den
Kommissionen bei der Erfillung ihrer Auf-
gaben zur Verfiigung, indem es nach Wei-
sung der Kommissionsprasidenten die fiir die
Beurteilung der Geschiftsfithrung des Bun-
desrates und der eidgendssischen Gerichte no-
tigen Unterlagen beschafft. Es trifft iiberdies
alle weiteren Vorbereitungen fiir die Kontroll-
titigkeit der Geschiftsprifungskommissio-
nen. Administrativ ist das Sekretariat der Ge-
schiftspriifungskommissionen dem General-



sekretariat der Bundesversammlung zugeteilt.
Der Sekretir wird nach Anhéren der beiden
Geschiftspriifungskommissionen vom Bundes-
rat gewihlt,

Fiir die Priifung des Voranschlages des
Bundes, der Nachtragskredite, der Kredit-
tiberschreitungen sowie der Staatsrechnung
wihlt jeder Rat fiir die Dauer einer Legisla-
turperiode eine Finanzkommission. Die Fi-
nanzkommissionen der beiden Rite wihlen
aus ihrer Mitte fiir die gleiche Amtsdauer eine
Delegation, in die jede Kommission 3 Mit-
glieder abordnet und die sich selbst konsti-
tuiert. Der Finanzdelegation obliegt die nihere
Uberpriifung und Uberwachung des gesamten
Finanzhaushaltes. Die Finanzdelegation glie-
dert sich in Sektionen. Im Rahmen ihrer Auf-
trige stehen diesen gegeniiber den zu kontrol-
lierenden Behorden und Amtsstellen die glei-
chen Befugnisse wie der Finanzdelegation zu.
Die Finanzkommissionen verfiigen ebenfalls
liber ein gemeinsames Sekretariat.

Von nicht zu unterschitzender Bedeutung
sind sodann die Kommission flir auswirtige
Angelegenheiten, die Militirkommission und
die Kommission fiir Auflenwirtschaft. Fragen,
die diese Gebiete beschlagen, sind immer akut
und werfen in der Regel auch grofle Probleme
auf. Solange wir im Chore der Volker etwas
zu sagen haben wollen, anderseits aber nicht
gewillt sind, unsere Unabhingigkeit preiszu-
geben — was fiir unser Land ein Ungliick
wire —, kommt es auf die Fithrung der Au-
Benpolitik und die Sorge um unsere Armee
an. Solange sind wir aber auch auf eine ge-
sunde Wirtschaft, auch Auflenwirtschaft an-
gewiesen.

Bei den stindigen Kommissionen ist vor
allem wichtig, dafs sie ihre Titigkeit und ihre
Untersuchungen — unter Wahrung ihrer ge-
genseitigen Selbstindigkeit und Unabhingig-
keit — aufeinander abstimmen. Sie sind
denn auch verpflichtet, Feststellungen, die sie
in ihrer Titigkeit machen, die aber in den
Aufgabenkreis einer anderen Kommission fal-
len, dieser zur Kenntnis zu bringen. Die Kon-
trolle iiber die eidgenossische Verwaltung ist
namentlich in den letzten Jahren sehr inten-

siv ausgebaut worden. Wir diirfen feststellen,
dafl die Schweiz einen guten Verwaltungsap-
parat besitzt und dafl unsere eidgenossische
Beamtenschaft bestrebt ist, gute Arbeit zu
leisten. Natiirlich gibt es auch Ausnahmen
bei dieser Verwaltung, die immer grofere
Ausmafse annimmt und stets komplizierter
wird.

Die nichtstindigen Kommissionen werden
in der Regel fiir ein bestimmtes Geschift ein-
gesetzt. Wenn dieses Geschift erledigt ist, so
ist damit auch ihre Aufgabe erfiillt, und sie
losen sich ohne weiteres Zutun von irgend-
einer Seite auf.

Bei der Bestellung der Kommissionen wird
auf ihre Zusammensetzung grofles Gewicht
gelegt, damit in ihnen alle Standpunkte mog-
lichst gut zur Geltung kommen. Es gilt der
Grundsatz, dafl alle Interessengruppen und
politischen Parteien darin zum Worte gelan-
gen sollen.

Besondere Erwihnung verdient in diesem
Zusammenhang die Einigungskonferenz, wie
sie zuletzt im Mietrecht gespielt hat. Die ab-
weichenden Beschliisse des einen Rates gehen
an den anderen Rat zur Beratung zuriick, bis
eine Einigung zwischen beiden Réten erreicht
ist. (Eine Ausnahme gilt hier beziiglich der
Motionen.) Erklirt der eine Rat seine Be-
schliisse aber als endgiiltig und halt der an-
dere Rat an seinen abweichenden Beschliissen
ebenfalls fest, so sind die Differenzen der Ei-
nigungskonferenz zu unterbreiten, die aus den
Mitgliedern der Kommissionen der beiden
Rite besteht und eine Verstindigungslosung
zu suchen hat. Zihlt die Kommission des ei-
nen Rates weniger Mitglieder als diejenige
des anderen Rates, so ist sie auf die gleiche
Zahl zu erginzen. Den Vorsitz fithrt der
Kommissionsprisident des Rates, dem die
Erstbehandlung der Vorlage zustand. Wenn
die Mehrheit der stimmenden Mitglieder der
Konferenz einem Antrag zustimmt, so gilt
dieser Antrag als Einigungsantrag der Kon-
ferenz. Der Einigungsantrag geht zuerst an
den Rat, dem die Erstbehandlung der Vor-
lage zustand. Nachdem dieser Rat BeschlufS
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gefafSit hat, gelangt er an den anderen Rat.
Wird der Einigungsantrag von einem oder
von beiden Riten verworfen, dann gilt die
ganze Vorlage als nicht zustandegekommen
und wird von der Geschiftsliste gestrichen.
Wenn schon in der Einigungskonferenz kein
Einigungsvorschlag erzielt werden kann, gilt
die Vorlage ebenfalls als nicht zustandege-
kommen und als von der Geschiftsliste zu
streichen.

Dieses Verfahren wird jedoch nicht durch-
gefiihrt, wenn die abweichenden Beschliisse
der beiden Rite sich auf das Eintreten oder
Nichteintreten auf eine Vorlage oder auf de-
ren Annahme oder Verwerfung in der Ge-
samtabstimmung beziehen. Bestitigt der Rat,
der beschlossen hat, auf die Vorlage nicht
einzutreten oder sie zu verwerfen, seinen Be-
schluf3, so wird dieser endgiiltig und die Vor-
lage von der Geschiftsliste gestrichen. Das
gilt auch, wenn die abweichenden Beschliisse
der beiden Rite sich auf eine Vorlage als
Ganzes beziehen, namentlich auf die Geneh-
migung eines Staatsvertrages oder auf die
Gewihrleistung einer kantonalen Verfassung.

Dokumentationsdienst

Um die Arbeit in den Riten und in den
Kommissionen zu erleichtern und die Rats-
mitglieder besser zu orientieren, beschlofd die
Bundesversammlung am 27. Juni 1967, einen
Dokumentationsdienst einzufithren. Der Do-
kumentationsdienst steht beiden Riten und
thren Kommissionen sowie den einzelnen
Ratsmitgliedern fiir die Erfiillung ihrer par-
lamentarischen Aufgaben zur
Seine Aufgaben sind insbesondere:
1. die von den Kommissionen und den Rats-

mitgliedern verlangte Dokumentation zu
beschaffen;

. die Kommissionen oder die Ratsmitglieder
auf wichtige Veroffentlichungen zu einer
Vorlage oder zu allgemeinen politischen
Fragen aufmerksam zu machen bzw. sie
ihnen zuzustellen;

3. iber die von den Riten und ihren Kom-
missionen behandelten Geschifte ein Sach-
register zu fiihren;

Verfligung.

]
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4. den Kommissionen und den Ratsmitglie-
dern bei der Vorbereitung parlamentari-
scher VorstofSe sowie bei der Behandlung
von Rechtsfragen zur Verfiigung zu stehen.

Vereinigte Bundesversammlung

Haben die beiden Rite sich zu gemeinsa-
mer Verhandlung zu versammeln, um die in
Art. 92 der Bundesverfassung genannten Ge-
schifte (Wahlen, Begnadigungsgesuche, Kom-
petenzstreitigkeiten) zu erledigen, werden sie

vom Prisidenten des Nationalrates — im
Verhinderungsfall vom Prasidenten des Stin-
derates — dazu schriftlich eingeladen. Alle

Mitglieder der Bundesversammlung haben
das gleiche Stimmrecht. Die Vereinigte Bun-
desversammlung wird vom Prisidenten des
Nationalrates prasidiert, im Verhinderungs-
fall vom Priasidenten des Stianderates. Bei den
Sitzungen der Vereinigten Bundesversamm-
lung, die im Saale des Nationalrates abgehal-
ten werden, ist es aber nicht so, dafS die Mit-
glieder des Stinderates dort mit besonderer
Freundlichkeit empfangen wiirden. Sie miis-
sen sich mit den schlechtesten Sitzen an der
Riickwand des Saals begniigen. «An die Wand
gedriickt», bilden die Vertreter der Kantone
so gleichsam den Rahmen fiir die Herren der
Nation,

Immerhin erlebte der Stinderat im Dezem-
ber 1959 bei Anlafs der Gesamterneuerungs-
wahl des Bundesrates, daf$ nicht weniger als
vier seiner Mitglieder am gleichen Tag in den
Bundesrat gewihlt wurden: Bourgknecht,
Spiihler, Tschudi und von Moos. Das gab in
der kleinen Kammer Stimmung.

Zum Schluf$ eine ernste Frage:

Ist der Standerat
noch existenzberechtigt?

Es wire sicher zu wiinschen, dafs alle
staatserhaltenden Parteien im Standerat tiber
eine Vertretung verfligten, die eine allseitige
Aussprache zur Abklarung der Sachfragen
ermoglichen wiirde. Eine Abschaffung des
Stinderates, der ein markanter Pfeiler unse-



res foderalistischen Staatsaufbaues ist, wire
indessen zu bedauern. Sie wire geeignet, den
Foderalismus in Frage zu stellen. Dank der
Gleichberechtigung der beiden Kammern ha-
ben gerade die schwachbevolkerten Bergkan-
tone ein wesentliches Interesse an der Insti-
tution des Stdnderates.

Im Stinderat sind die Bergkantone den
Kantonen mit hohen Bevolkerungszahlen
gleichgestellt. Im Nationalrat miissen sie sich
mit numerisch kleinen Delegationen begnii-
gen. Der Stinderat ist also dazu berufen,
einen Ausgleich zu schaffen und dafiir zu sor-
gen, daf§ die politischen Gewichte nicht ein-
seitig, sondern unserem foderalistischen
Staatsaufbau entsprechend verteilt werden.

Der schweizerische Standerat hat aber nicht
nur kantonale Interessen zu vertreten. Er

hat auch den legitimen Einflufl der Kantone
auf die Bundespolitik zu gewihrleisten. In
einem Bundesstaat miissen auch die Glied-
staaten zur politischen Willensbildung bei-
tragen diirfen, soll der Gesamtstaat gesund
bleiben. Die Bundesverfassung von 1848 hat
dies ausdriicklich und bewufst gewollt. Nur
so konnte sie zum Instrument der Verschnung
unter den zerstrittenen Eidgenossen werden.

Diese foderalistische Grundkonzeption wurde
in der geltenden Bundesverfassung bestitigt.
Sie hat sich bewihrt. Eine Anderung dieser
Grundkonzeption liegt somit nicht im Inter-
esse des Bundes und der Kantone. Der Stin-
derat hat im eidgendssischen Staatsleben eine
lebenswichtige Funktion zu erfiillen. Er moge
sie auch inskiinftig erfiillen.

29



	Der schweizerische Ständerat

